
Bahnhof Morges, 30. August 2021. Screenshot zVg

«Ich erinnere mich 
nicht, das Messer 
gesehen zu haben»
Vor zwei Jahren tötete die Polizei am Bahnhof Morges Roger 
Nzoy. Die laufende Strafuntersuchung legt neue Widersprüche 
der Polizei oOen. Die Upferfamilie zweifelt an der bnaäh-ngigk
3eit der Staatsanwaltscha0.
Von Carlos Hanimann, 11.07.2023

Roger Nzoy steigt am A2. 1ugust Z2Zv 3urz nach Mittag in einen Gug –on 
Gürich nach 7enf. Nur wenige Stunden sp-ter ist er tot j erschossen –on 
einem Polizisten am Bahnhof Morges.

Gu–or war der A,kT-hrige Mann aus Gürich zwei Bahnaräeitern aufgefallenÄ 
weil er auf den 7leisen herumgeirrt war. Nzoy litt seit Monaten an psychik
schen ProälemenÄ in den Wochen –or seinem Eod hatte er Hngste und fühlk
te sich –erfolgt. Den Bahnaräeitern gelang es an diesem Montagaäend alk
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lerdings zun-chstÄ Nzoy zu äeruhigen. Fr setzte sich aufs PerronÄ w-hrend 
die Bahnaräeiter die Polizei um Öilfe riefen.

Doch als die Polizei eintriIÄ es3aliert die Situation rasch.

NzoyÄ der äis dahin niemanden äedroht hatÄ h-lt laut Darstellung der Polik
zei plötzlich ein Messer in der Öand und eilt auf einen Polizisten zu. Dieser 
schiesst. Dreimal. Roger Nzoy stirät noch am Eatort.

Der 6all sorgte für –iel 1ufruhr und Fmpörung in der xOentlich3eitÄ als äek
3annt wurdeÄ dass das Upfer schwarz war. Schon wieder. Gum –ierten Mal 
innert fünf Jahren war eine schwarze Person in den Ö-nden der Waadtk
l-nder Polizei gestoräen.

én zwei 6-llen 3am es äisher zu einem 7erichts–erfahren. Der PolizistÄ der 
Z2v: in Be9 den Z,kT-hrigen Öer–L Mandundu –or seiner Öaustür erschosk
sen hatteÄ wurde rechts3r-0ig freigesprochen8 Fr haäe in Notwehr gehank
deltÄ weil das Upfer ein Messer in der Öand hielt.

1uch im 6all des AKkT-hrigen Mi3e Ben PeterÄ der nach einer Polizeik
3ontrolle durch sechs (ausanner Polizisten im 6eäruar Z2v) staräÄ erfolgk
ten erstinstanzliche 6reisprüche für alle Polizisten. Der ProzessÄ der Mitte 
Juni in Renens und (ausanne stattfandÄ erfuhr –iel 1ufmer3sam3eit in der 
xOentlich3eitÄ da der ärutale Polizeieinsatz an den Mord an 7eorge 6loyd 
in den bS1 erinnerte.

W-hrend der Öaupt–erhandlung gegen die sechs Polizisten geriet insk
äesondere  der  Staatsanwalt  (aurent  Maye  in  die  Üriti3.  Die  Pri–atk
3l-gerscha0 warf ihm bnt-tig3eit und Parteilich3eit –or. W-hrend der 
Strafuntersuchung hatte er 3aum nach Geugen gesucht und die äeschuldigk
ten Polizisten «nach der polizeilichen Fin–ernahme» nur noch einmal äek
fragt. ?äerdies war unmitteläar nach dem Eod –on Mi3e Ben Peter nicht 
–erhindert wordenÄ dass die Polizisten sich aäsprechen 3onnten. So fuhren 
die Polizisten zusammen zum PolizeipostenÄ wo sie mehrere Stunden gek
meinsam –erärachtenÄ ehe sie dann einzeln äefragt wurden.

1uch in den Medien wurde Staatsanwalt Maye scharf 3ritisiertÄ weil er pask
si– und desinteressiert au0rat. Der Eagesk1nzeiger  äezeichnete den 1nk
3l-ger als 6remd3örper Ä der seine 1räeit nicht mache.

(aurent Maye ist der zweithöchste Staatsanwalt in der Waadt und leitet 
die SpezialaäteilungÄ die unter anderem für Frmittlungen gegen mutmassk
lich fehläare Polizistinnen zust-ndig ist. bmso äefremdlicher warÄ dass 
der Staatsanwalt am letzten Prozesstag seine eigene 1n3lage fallen liess 
und 6reisprüche für alle äeschuldigten Polizisten forderte. Gur brteilsk
–er3ündung erschien er dann gar nicht mehrÄ sondern schic3te einen Stellk
–ertreter.

1usgerechnet dieser Staatsanwalt führt auch die Strafuntersuchung im 6all 
–on Roger Nzoy.

Fr soll den Polizisten –or 7ericht äringenÄ der im Sommer Z2Zv drei Schüsse 
auf Nzoy aägaä. bnd auch in diesem 6all steht der Vorwurf der Üollusion im 
Raum.

Die Turistische 1ufaräeitung des 6alls geht nur schleppend –oran. Die 1nk
gehörigen zweifelnÄ dass ihrem Bruder 7erechtig3eit widerfahren wird. én 
(ausanne und Morges haäen 13ti–istinnen Pla3ate aufgeh-ngtÄ um Geugen 
zu nden. Wieder scheint esÄ als müsste die xOentlich3eit die 1räeit der 
Straf–erfolgungsäehörde machen.
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Neue Aussagen des Schützen
ém  Sommer Z2Zv  eröOnete  die  Waadtl-nder  Staatsanwaltscha0  ein 
Frmittlungs–erfahren wegen Mordes gegen den PolizistenÄ der Roger Nzoy 
erschoss. én einer ersten polizeilichen Fin–ernahme gaä der Polizist unmitk
teläar nach der Eat seinen Üollegen zu Proto3ollÄ er haäe um sein (eäen 
gefürchtet. Schliesslich sei Nzoy mit einem Messer äewaOnet auf ihn zugek
rannt. Seläst–erteidigung8 Fr haäe 3eine Wahl gehaätÄ als zu schiessen.

Der PolizistÄ der zum Eatzeitpun3t noch 3eine dreissig Jahre alt warÄ ist seit 
letztem 6rühling wieder –oll im DienstÄ wie die Repuäli3 weiss. 6ür ihn giltÄ 
wie für alle BeteiligtenÄ die bnschulds–ermutung.

(etzten Sommer lud Staatsanwalt Maye den Polizisten zur Fin–ernahme. 
Die Repuäli3 hat Üenntnis –on den dort gemachten 1ussagen.

Demnach gaä der äeschuldigte Polizist zwei erstaunliche Dinge zu Protok
3oll. Frstaunlich deswegenÄ weil die 1ussagen den äisher äe3annten énfork
mationen üäer den Eathergang widersprechen und ein neues (icht auf die 
Freignisse werfen.

Frstens8 Der Polizist sagte ausÄ er haäe nicht gewusstÄ dass es sich äei Nzoy 
um einen –erwirrten Mann handelte. Die Basisinformation üäer 6un3 haäe 
gelautet8 Fine gef-hrdete Person äe nde sich auf den 7leisen. Nichts haäe 
darauf hingedeutetÄ dass erÄ der PolizistÄ seläst in 7efahr geraten 3önnteÄ 
sagte er. Vor Urt sei ihm dann aufgefallenÄ dass Nzoy ein seltsames Verk
halten  an den Eag legeÄ wie er gegenüäer dem Staatsanwalt ausführte. Fr 
haäe ihn als unruhig  wahrgenommen. 1äer diese énformation haäe er 
–org-ngig nicht üäer den Polizeifun3 erhalten.

1llerdings schrieä die Polizei sp-ter in einer MedienmitteilungÄ Nzoy sei als 
«perturbé» ange3ündigt wordenÄ als –erwirrt . Eats-chlich hatte der Bahnk
aräeiterÄ der die Polizei zu Öilfe riefÄ Nzoy für –errüc3t  gehaltenÄ wie er 
damals der Polizei sagte. Meiner Meinung nach war er suizidal Ä sagte der 
Bahnaräeiter in der Fin–ernahme.

Warum also wusste der Polizist nichts da–on  bnd welchen Fin uss hatte 
diese fehlende énformation auf seine Finsch-tzung der (age  Das sind 6rak
genÄ die die laufende bntersuchung und sp-ter ein allf-lliger Prozess werk
den 3l-ren müssen.

Gweitens8 Der Polizist sagte gegenüäer der Staatsanwaltscha0 ausÄ er haäe 
das MesserÄ mit dem Nzoy auf ihn losgegangen sei und das ihn um sein (ek
äen haäe fürchten lassenÄ seläer gar nicht gesehen. Jedenfalls nichtÄ als er 
die ersten zwei Schüsse auf Nzoy aägaä und dieser –ornüäerstürzte.

éch erinnere mich auch nichtÄ das Messer gesehen zu haäenÄ als er da–or 
auf mich zurannte Ä gaä der Polizist dem Staatsanwalt zu Proto3oll. Gu–or 
haäe ihm ein äereits anwesender Üollege auf dem Perron mitgeteiltÄ dass 
ein Messer im Spiel sei. Fr haäe dann j aus Distanz j die Sonne auf der 
Ülinge gl-nzen  gesehen.

Zweifel an fairem Verfahren
Fs ist nicht das erste MalÄ dass die 1ussagen der Polizei in diesem 6all mehr 
–erneäeln als 3l-ren. 7leich nach dem Vorfall am Bahnhof Morges hatte 
die Polizei in einer Medienmitteilung äehauptetÄ die Polizisten h-tten Frste 
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Öilfe geleistet. én Wir3lich3eit aäer standen sie mehrere Minuten tatenlos 
um das Upfer herumÄ ehe ein Passant dem Upfer zu Öilfe eilte.

Die 1ngehörigen –on Nzoy zweifeln indes nicht nur an den 1ussagen der 
äeteiligten PolizistenÄ sondern auch am Vorgehen der Staatsanwaltscha0Ä 
die gegen die Polizei ermitteln soll.

Nachdem die Polizisten im Juni Z2ZZ ein–ernommen worden warenÄ 3am 
die Upferfamilie rasch zur FinsichtÄ dass nicht nur der Schütze –or 7ek
richt geäracht werden sollteÄ sondern auch die anderen PolizistenÄ die Nzoy 
minutenlang älutend am Boden liegen liessen. 1uf Videos ist zu sehenÄ dass 
sie zwar auf dem reglosen Nzoy 3nienÄ ihn mit Öandschellen fesseln und 
mit den 6üssen herumschieäen. 1äer niemand scheint zu prüfenÄ oä er 
noch leätÄ geschweige denn leäenserhaltende Massnahmen zu ergreifen.

Deshalä wollen die 1ngehörigenÄ dass die Strafuntersuchung ausgeweitet 
und nicht nur der Schütze ange3lagt wirdÄ sondern auch die anderen ank
wesenden Polizisten. Der Vorwurf8 unterlassene Öilfeleistung.

Staatsanwalt Maye ging in einem Schreiäen –on Mitte Juli Z2ZZ nicht mak
teriell auf das 1nliegen ein8 Fs sei zu frühÄ darüäer zu entscheiden. Damit 
gelten die Polizisten j mit 1usnahme des Schützen j im Verfahren weiterk
hin als 1us3un0spersonen. 

1m gleichen Eag Tedoch gew-hrte derseläe Staatsanwalt allen drei Polizik
sten 13teneinsichtÄ damit sie ihre eigenen Fin–ernahmen nachlesen 3önk
nen.

Der 1nwalt der 1ngehörigen hat gegen diesen Fntscheid re3urriert. Fr ark
gumentiert unter anderem mit der allf-lligen 1usweitung des Verfahrens 
und möglicher ÜollusionsgefahrÄ dass also die Polizisten sich aäsprechen 
3önntenÄ wenn sie ihre 1ussagen lesen 3önnten. Fr erachtet dies als prok
älematischÄ sollten die Polizisten doch noch zu Beschuldigten im Verfahren 
werden.

Nun hat das Bundesgericht diesen Re3urs aäer Mitte Juni aägelehnt.

Da die Polizisten äereits äefragt worden seien j wenn auch als 1us3un0sk
personen und nicht als Beschuldigte jÄ 3önne das Risi3o der Üollusion 
ausgeschlossen werden . Das Bundesgericht ndet es auch nicht ersichtk
lichÄ inwiefern die 13teneinsicht der Polizisten eine 1usweitung der bnterk
suchung gef-hrden 3önnte. Fs -ussert sich aäer nicht zur 6rageÄ oä die Frk
mittlungen auf weitere Polizisten ausgeweitet werden sollen. Die Pri–atk
3l-gerscha0 äeantragt deshalä erneut eine 1usweitung des Verfahrens. 
Nun wartet sie auf den Fntscheid des Staatsanwalts.

Das Bundesgericht führt weiter ausÄ dass die Polizisten laut Strafprozessk
ordnung ohnehin die Möglich3eit h-ttenÄ die gesamten 13ten einzusehenÄ 
sollten sie im (aufe der bntersuchung –on älossen 1us3un0spersonen zu 
Beschuldigten werden. 1llerdings wird den Beschuldigten das Finsichtsk
recht in der Regel erst gew-hrtÄ nachdem sie als solche ausgesagt haäen.

Die Polizisten erhalten nun gem-ss brteil des höchsten 7erichts Finsicht in 
die –erlangten 13ten. Die Upferfamilie äefürchtetÄ dass sie sich nun äesser 
aäsprechen 3önnen j und dass es dann auch in diesem 6all so l-u0 wie 
meistensÄ wenn Polizisten töten8 Sie werden 3aum oder gar nicht zur Rek
chenscha0 gezogen.
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